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 Veröffentlicht am 20.02.1948

Norm

Mietengesetz §19

Kopf

SZ 21/73

Spruch

Pachtverhältnisse genießen den Kündigungsschutz auch dann, wenn der Ausübung des in den gekundigten Räumen

betriebenen Unternehmens und nicht der Benützung der Räume die überwiegende Bedeutung zukommt, so auch,

wenn das Unternehmen nicht den Bestimmungen der Gewerbeordnung unterliegt (z. B. Apotheke).

Entscheidung vom 20. Februar 1948, 2 Ob 53/48.

I. Instanz: Bezirksgericht Salzburg; II. Instanz: Landesgericht Salzburg.

Text

Das Erstgericht hob die Kündigung des zwischen den Streitteilen hinsichtlich derSStadtapotheke in R. geschlossenen

Pachtes mit der Begründung auf, daß das Pachtverhältnis den Kündigungbeschränkungen des Mietengesetzes

unterliege und daß ein Kündigunggrund im Sinne des § 19 des MietG. nicht vorliege.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil erster Instanz dahin ab, daß die Kündigung für wirksam erklärt wurde. Das

Berufungsgericht vertrat die Rechtsansicht, daß die Bestimmung des § 7 der Verordnung vom 5. September 1939,

DRGBl. I S. 1671, nur in den Fällen Anwendung Dnde, in denen die in Bestand gegebenen Räume für den Betrieb des

Unternehmers das Ausschlaggebende sind; dies treEe bei Apothekenbetrieben nicht zu. Bei diesen sei die Versorgung

der Bevölkerung mit Arzneimitteln, somit vor allem das öEentliche Interesse das Maßgebende. Zur Verpachtung einer

Apotheke sei aus diesem Grund auch die Genehmigung der Landeshauptmannschaft erforderlich. Die

Aufrechterhaltung des Pachtvertrages sei aus demselben Grund nicht davon abhängig, ob der Pächter die zum

Apothekenbetrieb gehörige Wohnung weiter benötigt.

Der Oberste Gerichtshof hat der Revision der klagenden Partei Folge gegeben, das Urteil des Berufungsgerichtes

aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an dieses zurückverwiesen.

Rechtliche Beurteilung

Begründung:

Gemäß § 7 der Verordnung vom 5. September 1939, DRGBl. I S. 1671, gelten die Bestimmungen des Mietengesetzes

über Kündigungbeschränkungen auch für Pachtverhältnisse über Räume. Durch diese Bestimmungen werden die

Pachtverhältnisse, die mit Räumen verbunden sind, des Kündigungsschutzes, und zwar auch dann teilhaft, wenn der

Benützung der Räume nicht die vorwiegende Bedeutung des Bestandverhältnisses zukommt. Eine Ausnahme von
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dieser Bestimmung kann auch in dem Fall nicht Platz greifen, wenn das gepachtete Unternehmen aus öEentlichen

Rücksichten einer besonderen Kontrolle unterstellt ist und der Pachtvertrag der Genehmigung der

Verwaltungsbehörde bedarf. Der Oberste Gerichtshof hat bereits in wiederholten Entscheidungen seiner Ansicht

Ausdruck gegeben, daß Pachtverhältnisse dem Kündigungsschutz auch dann unterworfen sind, wenn nicht der

Benützung der Räume, sondern der Ausübung des in diesen Räumen betriebenen Unternehmens die überwiegende

Bedeutung zukommt, und daß das Unternehmen in jedem Fall das Schicksal der vermieteten Räume teilen muß. Dies

gilt auch in dem Fall, wenn das Unternehmen im einzelnen Fall wie bei Apotheken nicht den Bestimmungen der

Gewerbeordnung unterliegt.

Da sich das Berufungsgericht nur mit der Rechtsfrage, ob das Pachtverhältnis den Kündigungsbeschränkungen des

Mietengesetzes unterliegt, nicht aber mit den übrigen in der Berufung geltend gemachten Berufungsgrunden befaßte,

war das Urteil aufzuheben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
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